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Dr. R. Bindschedler vs. Farbwerke Höchst 
 

Die Verhandlungen vor dem Basler Strafgericht sowie vor 
dem Basler Appellationsgericht. 

 
 

 
 

Dr. Robert Bindschedler wurde am 2. Februar 1900 vom Basler Strafgericht nach 
fünftägigen Verhandlungen zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Dies wegen 
fortgesetzten vollendeten Betrugs im Betrage von 158,726 Fr. und wegen versuchten 
Betrugs im Betrage von 47,023 Fr. Gegen das Urteil legte Robert Bindschedler Berufung 
ein, welche am 9. Juli 1900 vor dem Basler Appellationsgericht zur Verhandlung kam. 
 
 
Die National-Zeitung verfolgte die Verhandlungen und berichtete ausführlich. Die 
komplette Berichterstattung (Ausgaben vom 30. Januar bis 4. Februar 1900 und 10. und 
11. Juli 1900) finden Sie auf den folgenden Seiten. 
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30. Januar 1900 – National-Zeitung – Seite 2 – 3. Spalte 
 

Gerichtssaal. 
Bindschedler und Konsorten vor dem Basler Strafgericht. 

- 
I. 

(Sitzung vom 29. Januar). 
 
 Am Montag den 30. Januar vormittags 8 Uhr begannen vor dem Basler Strafgericht die Verhandlun-
gen in dem vielbesprochenen Antipyrinprozess betreffend Bindschedler und Konsorten. Es finden, da ein 
grosses Aktenmaterial vorliegt und gegen 50 Zeugen einvernommen werden sollen, sowohl am Vormittag 
als am Nachmittag Sitzungen statt. Die Verhandlungen werden voraussichtlich mindestens drei bis vier Tage 
in Anspruch nehmen. 
 Der Gerichtshof besteht aus den HH. Präsident Dr. Schär, der den Vorsitz führt, Präsident Dr. Hüb-
scher, F. Wackernagel, J. Steinegger, Dr. W. Von der Mühll und M. Raeber. Gerichtsschreiber ist Hr. Dr. 
Girard. Die Staatsanwaltschaft vertritt der erste Staatsanwalt, Herr Dr. A. Müller. Den Verhandlungen woh-
nen ferner drei Sachverständige (unter ihnen der Kantonschemiker Hr. Dr. Kreis) bei. Auch mehrere Steno-
graphen haben sich eingefunden. 
 
 Als Angeklagte waren vor Gericht geladen: 1. Dr. Robert Bindschedler von Winterthur, 55 Jahre alt, 
Chemiker und Fabrikant; 2. Karl Leuthardt von Basel, 37 Jahre alt, Kaufmann; 3. Peter Leuthardt von Basel, 
42 Jahre alt, Kaufmann und 4. Dr. Franz Meier von Wohlen und Basel, 42 Jahre alt, Chemiker. 
 Karl Leuthardt kann wegen Krankheit nicht vor Gericht erscheinen; sein Verteidiger, Hr. Dr. F. 
Feigenwinter, wohnt den Verhandlungen bei. Verteidiger der drei anderen Angeklagten ist Herr Dr. Paul 
Scherrer. Die Zivilpartei (Farbwerke Höchst) vertritt Herr Dr. Gysin von Liestal. 
 Dr. Robert Bindschedler ist des vollendeten und versuchten Betruges angeschuldigt. Gegen die drei 
andern Angeklagten lautet die Anklage auf Gehilfenschaft zum vollendeten und versuchten Betrug. 
 Der Gerichtschreiber verliest zunächst die ziemlich umfangreiche 

Anklageschrift. 
 Sie hebt Folgendes hervor: 
 Der Angeklagte Bindschedler war Inhaber der von ihm im Jahre 1893 gegründeten Firma „Basler 
Chemische Fabrik Bindschedler“. 
 Zwischen den Farbwerken, vormals Meister, Lucius und Brüning in Höchst a. M. und der Gesell-
schaft für chemische Industrie in Basel einerseits, der Basler chemischen Fabrik Bindschedler, dem Hause 
Gillard, P. Monnet und Tartier in Lyon, und der Aktiengesellschaft Stella in Liestal, welch‘ letztere drei Firmen 
bereits früher unter sich eine Konvention abgeschlossen hatten und daher hier kurzweg als die „Convention“ 
bezeichnet werden, andererseits, wurde am 22./28. August 1893 ein Vertrag abgeschlossen, durch welchen 
Minimalverkaufspreise für Antipyrin unter Androhung hoher Konventionalstrafen festgesetzt wurden. 
 
4. Spalte 
 
 Der Minimalpreis betrug hierorts 90 Fr. per Kilo. Den drei Firmen der „Convention“ wurde dabei ein 
gewisses variables Absatzquantum, das anfangs 10,000 Kilos per Jahr betrug, später aber herabgesetzt 
wurde, seitens der Farbwerke in Höchst garantiert. Der Anteil der „Basler chemischen Fabrik Bindschedler“ 
an diesem Garantiequantum betrug 43 Prozent. Wurde dieses Garantiequantum von den Firmen der „Con-
vention“ überschritten, d.h. konnten sie mehr absetzen, so waren sie verpflichtet, das dem Mehrverkauf ent-
sprechende Quantum zum vollen Preise von 90 Fr. per Kilo von den Farbwerken Höchst zurückzunehmen. 
Dagegen mussten letztere gemäss einem weiteren Vertrage vom 29. März 1894, zu welchem der Angeklag-
te Bindschedler am 28. April 1894 seine Zustimmung gab, der „Convention“ für jedes weniger produzierte 
Kilo Antipyrin eine Vergütung bezahlen, welche in der Schweiz 50 Fr. per Kilo betrug. 
 Diese Garantie begann am 1. August 1894. Die Abrechnungen zwischen den Kontrahenten erfolgten 
alle sechs Monate dadurch, dass die Mitglieder der „Convention“ dem als Vertrauensmann der Kontrahenten 
bestellten Landrat S. in Düsseldorf ihre verkauften Quanta aufgaben, worauf der Vertrauensmann die den 
Mitgliedern der „Convention“ für Minderverkauf zu leistenden Entschädigungen berechnete, welche alsdann 
von den Farbwerken Höchst ausbezahlt wurden. 
 Der Angeklagte Bindschedler gab nun dem Landrat S. 2,034,923 Kilos als verkauft an. Die 
Garantiequanta für die „Basler chemische Fabrik Bindschedler“ (43 Prozent) betrugen hiefür 5,209,454 Kilos. 
Demnach forderte Bindschedler für die angeblich zu wenig verkauften 3,174,531 Kilos total 158,726 Fr. 55 
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Cts., welche ihm von den Farbwerken, unter der Annahme der Richtigkeit seiner Verkaufsabrechnungen, 
teils in bar, teils durch Verrechnung, ausbezahlt wurden. 
 Für die Zeit vom 1. August 1897 bis 1. Februar 1898 gab Bindschedler dem Vertrauensmann S. als 
verkauft an 165,703 Kilos. Der Garantieanteil der „Basler Chemischen Fabrik Bindschedler“ betrug in dieser 
Zeit 1,106,177 Kilos. Dr. Bindschedler forderte somit für zu wenig verkaufte 940,474 Kilos 47,023 Fr. 70 Cts., 
deren Zahlung indessen von den Farbwerken verweigert wurde. 
 Diese erreichten Vermögensvorteile im Betrage von 158,726 Fr. 55 Cts., sowie der nicht erreichte im 
Betrage von 47,023 Fr. 70 Cts. waren, führt die Anklageschrift fort, rechtswidrige, unter falschen Vorspiege-
lungen erlangte, bezw. geforderte, denn die 5 Abrechnungen, die der Angeklagte Bindschedler dem Ver-
trauensmann über das in seiner Fabrik verkaufte Quantum Antipyrin aufstellte, waren unrichtig. Bindschedler 
hatte nicht nur die seiner Fabrik zukommenden Garantiequanta im Total von 5,209,454 Kilos fabriziert und 
verkauft, sondern noch bedeutend mehr; er hatte daher nicht nur keinen Anspruch auf Entschädigung sei-
tens der Farbwerke in Höchst, sondern hätte die über das garantierte Quantum hinausgehenden Quantitäten 
Antipyrin von den Farbwerken à 90 Fr. per Kilo zurücknehmen müssen. 
 Dies geht aus Folgendem hervor: 1) der Angeklagte Bindschedler lieferte dem Haus D. und L. in 
Paris heimlich 7890 Kilos Antipyrin zu Preisen, welche sich zwischen 72 1/2 – 27 Fr. bewegten. Dafür hat er 
422,355 Fr. bezogen. Über diesen Verkehr enthalten die Bücher der Basler Chemischen Fabrik Bindsched-
ler gar nichts. Der Zeuge D. hat diesen Verkehr auch erst nach längerer Weigerung zugegeben. Ein grosser 
Teil dieses Antipyrins ist durch den Angeklagten Bindschedler fabriziert worden. Die Fabrikationsbücher, die 
über die in der Basler Chemischen Fabrik Bindschedler fabrizierten Mengen Antipyrin Aufschluss geben wür-
den, hat Dr. Bindschedler vernichtet. Die bezüglichen telegraphischen Bestellungen waren in seine Privat-
wohnung gerichtet. 
 2) Auch an B.R. in Wien hat Dr. Bindschedler Antipyrin unter Konventionspreisen geliefert und zwar 
für 8050 Fr. Die Fakturen für diese Lieferungen sind vom Hause D. und L. ausgestellt, hingegen beauftragte 
diese Firma den Angeklagten Bindschedler diese Sendungen von Basel aus zu effektuieren, was auch ge-
schah durch Vermittlung des Karl Leuthardt, welcher dieses Antipyrin nach Wien spedieren liess. In den Bü-
chern des Angeklagten Bindschedler erschienen diese Verkäufe nicht. Auch der Angeklagte Karl Leuthardt 
hat jegliche Buchung über diese Speditionen unterlassen. 
 3) Der gegenwärtig in London weilende H.M. aus Basel, ein Vetter des Karl Leuthardt, hat für Dr. 
Bindschedler heimlicherweise Antipyrin vertrieben. So verkaufte er im Dezember 1896 nach Belgien, von 
Paris aus, 400 Kilos zu 60 Fr. und 300 Kilos zu 55 Fr. M. bediente sich, um nicht selbst als Verkäufer auf-
zutreten, hiezu des R. D. in Paris, welcher hinwiederum die auf diese Verkäufe bezügliche Korrespondenz 
von dem Weinhändler D. in Paris unterschreiben liess, auf dessen Namen die Geschäfte gemacht wurden. 
 Diverse auf solche Verkäufe bezügliche beigebrachte Telegramme von M. an B. sind von Basel aus-
gegangen, wo M. bei Peter Leuthardt wohnte. Ein auf solche Antipyrinverkäufe bezügliches Briefkonzept ist 
von der Hand des Karl Leuthardt geschrieben, welcher mit dem Angeklagten Dr. Bindschedler in regem Ver-
kehr stand und ihm, trotzdem die Basler Chemische Fabrik Bindschedler ihren eigenen Spediteur hatte, viele 
Speditionen besorgte, ohne dass hierüber Buch geführt worden wäre. Karl Leuthardt galt überhaupt als Ver-
trauensmann des Dr. Bindschedler, der ihm die heimlichen Speditionen zum grössten Teil besorgte. Den Z. 
hat M. anlässlich eines Besuches in Paris, mit Rücksicht auf den in Basel schwebenden Strafprozess gegen 
Dr. Bindschedler, sämtliche auf diesen Antipyrinhandel bezüglichen Papiere zu verbrennen. 
 4) Der Angeklagte Karl Leuthardt hat auch öfters Antipyrin von Basel aus nach Italien spedieren 
lassen, so z.B. an G.M. in Turin 562 ½ Kilos. Dieses Antipyrin stammte aus der Fabrik des Dr. Bindschedler. 
 Die Angeklagten Dr. Franz Meier und Peter Leuthardt haben in Kenntnis der Verträge und der 
rechtswidrigen Handlungen des Angeklagten Bindschedler diesem in der Ausführung seines unerlaubten 
Vergehens mit Rat und That beigestanden. Dr. Franz Meier war technischer Leiter der Basler Chemischen 
Fabrik Bindschedler; er stand der Antipyrinfabrikation vor, die auf äusserst geheime Weise betrieben wurde. 
Peter Leuthardt war Prokurist im Geschäft; er hatte auch an den Konventionssitzungen teilgenommen und 
Reisen für das Geschäft ausgeführt, die auf den Antipyrinvertrieb Bezug hatten. 
 Dies der Inhalt der Anklageschrift. 
 
 Es folgt das Verhör der drei Angeklagten, zunächst von Dr. Bindschedler. Die in der Anklage- 
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30. Januar 1900 National-Zeitung Seite 3 - 1. Spalte 
 
schrift erwähnten Punkte werden im Einzelnen erörtert. Dr. Bindschedler bemerkt, er habe aus der „Conven-
tion“ herauskommen wollen. Die Farbwerke Höchst hätten seiner Firma alle Rechte streitig machen wollen 
und ihr gegenüber nur Pflichten verlangt. Der Vertrag sei von Seite der Farbwerke illegal gehandhabt wor-
den. Die in der Anklage enthaltenen Angaben betreffend Verkauf von Antipyrin seien falsch und die erhobe-
nen Anschuldigungen vollständig grundlos. 
 Interessant war die Mitteilung, dass sich der Fabrikationspreis von Antipyrin anfangs auf 21 bis 22 
Fr., später auf 10 bis 11 Fr. per Kilo stellte. Durch die „Convention“ wurde der Minimalpreis auf 90 Fr. festge-
setzt; früher war noch zu höheren Preisen verkauft worden. Nun sind die Preise ganz bedeutend zurückge-
gangen. 
 Einen kleinen Zwischenfall verursacht der Antrag des Hrn. Dr. Gysin, es sei der Zivilpartei zu gestat-
ten, während der Hauptverhandlung ebenfalls Fragen zu stellen. Der Verteidiger, Hr. Dr. Scherrer, hält dies 
für unzulässig. Die Farbwerke Höchst haben ohnehin auf die Untersuchung schon einen Einfluss ausgeübt, 
der ihm beim Lesen der Akten geradezu empörend erschienen sei. 
 Das Gericht tritt zur Beratung zurück und entscheidet, da Einwendungen erhoben worden seien, sei 
dem Vertreter der Zivilpartei das Recht  der Fragestellung nicht gestattet. 
 Peter Leuthardt und Dr. Franz Meier bestreiten im Verhör energisch, sich der Gehilfenschaft zum 
Betrug schuldig gemacht zu haben. 
 Von der Zivilpartei wird der Antrag gestellt, es seien die in der Anklageschrift erwähnten 158,726 Fr. 
55 Cts. von Dr. Bindschedler zurückzuerstatten. 
 In der Vormittagssitzung wird hierauf noch der Anwalt der Farbwerke Höchst als Zeuge einvernom-
men. Derselbe hatte die verschiedenen Klagschriften verfasst. Er spricht sich über die Veranlassung zu der 
Klage und über die ganze Angelegenheit in sehr einlässlicher Weise aus. 
 Um 12 Uhr werden die Verhandlungen abgebrochen. 
 Für die Nachmittagssitzung, die um 3 Uhr beginnt, ist die Fortsetzung des Zeugenverhörs und die 
Einvernahme der Sachverständigen angesetzt. 
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31. Januar 1900 – National-Zeitung – Seite 2 – 2. Spalte 
 

Gerichtssaal. 
Bindschedler und Konsorten vor dem Basler Strafgericht. 

- 
II. 

(Sitzung vom 29. Januar). 
 
 Aus dem Verhör des Angeklagten Bindschedler mag zunächst noch Einiges nachgetragen werden. 
Er erklärte, dass er sich niemals geweigert habe, dem Vertrauensmann Simons in Düsseldorf Aufschluss 
durch die Bücher zu geben. Es existieren Bücher, aus denen Alles ersehen werden könne. Allerdings hätten 
auch Fabrikationsbüchlein 
 
3. Spalte 
 
bestanden, die ein ziemlich genaues Rezept der Fabrikation enthielten und die zur Wahrung des Geschäfts-
geheimnisses jeweils nach zwei Monaten vernichtet worden seien. Ohne die Aufnahme eines Inventars, das 
in einem Fabrikationsgeschäft eine grosse Rolle spiele, hätten diese Büchlein übrigens keinen Wert gehabt. 
 In der Nachmittagssitzung, die von 3 Uhr bis etwas nach 6 Uhr abends dauerte, machte der Prozess 
keine sehr grossen Fortschritte. Geraume Zeit entfiel noch auf die weitere Abhörung des als Zeugen auftre-
tenden Advokaten der Farbwerke Höchst, Hrn. Adolf Häusser aus Frankfurt a. M. Vom Verteidiger, Hrn. Dr. 
Scherrer, wurden in Bezug auf die Verträge verschiedene Fragen an ihn gestellt. Auf eine Zwischenfrage 
des Staatsanwaltes sprach sich Dr. Bindschedler bezüglich dieser Verträge dahin aus, man habe aus den-
selben nicht mehr klug werden können; es seien Mäusefallenverträge. Die Verteidigung wies sodann darauf 
hin, dass schon 1895 ganz bedeutende Quantitäten Antipyrin unter den Konventionspreisen auf den Markt 
gekommen seien. 
 Der übrige Teil der Nachmittagssitzung wurde in Anspruch genommen durch die Einvernahme des 
zweiten Zeugen. Als solcher trat auf Herr Landrat a. D. Simons aus Düsseldorf, Vertrauensmann der Kontra-
henten, der zur Gerichtsverhandlung einen grossen Aktenstoss mitgebracht hatte. Im Rahmen eines kurzen 
Zeitungsreferates ist es natürlich nicht möglich, seine Ausführungen wiederzugeben, zumal sie durch die 
Zwischenfragen des Verteidigers und des Angeklagten Peter Leuthardt vielfach durchkreuzt wurden. Die 
vielen Verträge, die in dem Prozess zur Sprache kamen, sind für die Mitglieder des Gerichtshofes, die Par-
teien in einer gedruckten Broschüre niedergelegt worden. Einzelne Stellen daraus gelangten durch den 
Herrn Gerichtsschreiber zu Verlesung und gaben ebenfalls wieder Veranlassung zu vielfachen Bemerkun-
gen. 
 Die Verhandlungen wurden, wie schon bemerkt, etwas nach 6 Uhr abends abgebrochen. 
 

(Sitzung vom 30. Januar.) 
 
 Ein grosser Prozess, wie der vorliegende, hat begreiflicher Weise auch eine grosse und gar sonder-
bare Vorgeschichte. Schon der zweite Verhandlungstag hat dies gezeigt, denn es kamen bei der Einvernah-
me einzelner Zeugen seltsame Dinge zu Tage. 
 Zu Beginn der heutigen Vormittagssitzung wurde nochmals Landrat Simons über einige Punkte be-
fragt. Seine Aussagen veranlassten Dr. Bindschedler zu der Bemerkung, er hätte, wenn er der Ansicht ge-
wesen wäre, es sei bezüglich der Bücher der Chemischen Fabrik Bindschedler etwas nicht in Ordnung, als 
Vertrauensmann der Konvention nicht 5 Jahre lang warten sollen, um deswegen einen Vorwurf zu erheben. 
Landrat Simons entgegnete auf diese Bemerkung, er habe seine Pflicht vollständig erfüllt. 
 Es wird darauf Dr. Heinrich Ziegler, Chemiker in Zürich, als Zeuge einvernommen. Er war früher 
Chemiker in der chemischen Fabrik Bindschedler und steht nun in einem Verhältnis zu den Farbwerken 
Höchst. Er sagte zu Lasten der Angeklagten aus, musste aber auch nach langem Hin- und Herreden und 
nachdem er anfänglich eine Antwort auf die bezüglichen Fragen verweigert hatte, zugeben, dass ihm für den 
Fall, dass bei dem Prozess eine Entschädigung herauskommt, eine gewisse Beteiligung an derselben von 
den Farbwerken Höchst zugesagt worden war. Charakteristisch war auch ein Versuch des Dr. Ziegler, den 
Angeklagten Peter Leuthardt zu veranlassen, gegen Dr. Bindschedler aufzutreten. Es wurde ihm für diesen 
Fall in Aussicht gestellt, es werde die gegen ihn erhobene Klage zurückgezogen werden. Offenbar sollte 
damit ein Kronzeuge gegen Dr. Bindschedler geschaffen werden. Peter Leuthardt ging auf die Sache nicht 
ein. Dr. Ziegler behauptet, er habe jene Proposition, wenigstens zum Teil, aus Gutmütigkeit gemacht. 
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 Auch bei der Einvernahme anderer Zeugen kamen sonderbare Dinge heraus. Der Zeuge Kasimir 
Haas war Nachtwächter in der chemischen Fabrik Bindschedler. Er machte die Offerte, zu Gunsten von Dr. 
Bindschedler aussagen zu wollen, falls er 8000 Fr. bekomme, andernfalls werde er zu Gunsten der Höchster 
Farbwerke deponieren, die ihn schon bezahlen werden. Daraufhin war der Zeuge von der Fabrik Bind-
schedler entlassen worden. 
 Auf den Antrag des Verteidigers, einmal einen der Zeugen wegen falschen Zeugnisses verhaften zu 
lassen, wurde nicht eingetreten. Der Präsident erklärte, hievon absehen und solche Schritte der Staatsan-
waltschaft überlassen zu wollen. 
 Um 12 ¼ Uhr wurden die Verhandlungen, zu denen sich heute sehr viele Zuhörer eingefunden hat-
ten, abgebrochen. 
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1. Februar 1900 – National-Zeitung – Seite 2 – 2. Spalte 
 

Gerichtssaal. 
Bindschedler und Konsorten vor dem Basler Strafgericht. 

III. 
(Sitzung vom 30. Januar). 

 
 Das Zeugenverhör spielt in dem Prozesse Bindschedler u. Konsorten eine grosse Rolle und das 
Ergebnis desselben wird ohne Zweifel auf die Urteilsfällung von wesentlichem Einfluss sein. Das 
 
3. Spalte 
 
Gericht hat in der Vormittagssitzung etwa ein Dutzend und in der Nachmittagssitzung etwa 1 ½ Dutzend, im 
Ganzen also bisher ca. 30 Zeugen vernommen und ist dadurch in die Lage versetzt worden, einen bessern 
Einblick in die ganze Angelegenheit zu gewinnen. Es ist allerlei zur Belastung und allerlei zur Entlastung der 
Angeklagten vorgebracht worden, was hier nicht im Einzelnen erwähnt werden kann, aber dem Richter die 
Pflicht auferlegen wird, bei der Würdigung dieser Zeugenaussagen die grösste Vorsicht walten zu lassen. 
 Die Abhörung der Zeugen in der Nachmittagssitzung förderte im Ganzen wenig von Belang zu Tage, 
ja dass es sich nicht verlohnt, auf diese Aussagen näher einzutreten. Es wurden meistens solche Zeugen 
einvernommen, die jetzt noch in der chemischen Fabrik Bindschedler thätig sind, oder früher dort angestellt 
waren. Gerade in Bezug auf die wichtigsten Fragen erklärten viele Zeugen, nichts zu wissen. Ein Vorarbei-
ter, der jetzt noch bei der Firma Bindschedler angestellt ist, sagte aus, es sei den Mitarbeitern verboten, et-
was über die Fabrikation mitzuteilen. Wenn Einer komme und eine Frage stelle, so bleibe man ihm die Ant-
wort schuldig oder man gebe ihm keine rechte Antwort. 
 Ein Zeuge, der bis 1896 bei der Chemischen Fabrik Bindschedler als Korrespondent angestellt ge-
wesen war und im Ganzen ebenfalls nicht viel vorbrachte, machte immerhin die interessante Aussage, es 
sei ihm seiner Zeit gesagt worden, wenn Jemand Bindschedler überführen könne, so seien ihm 50,000 Fr. 
sicher. 
 Schluss der Nachmittagssitzung um 6 Uhr abends. 
 
 

(Sitzung vom 31. Januar.) 
 Zur Verlesung gelangen in der heutigen Sitzung zunächst die Aussagen des Angeklagten Karl Leut-
hardt, der wegen Krankheit den Verhandlungen nicht beiwohnt. Er ist zu verschiedenen Malen, anfänglich 
als Zeuge und später als Angeklagter, einvernommen worden. Er bestreitet, von Dr. Bindschedler Antipyrin 
bezogen zu haben, gibt aber zu, dass er von einer Pariser Firma Bezüge von Antipyrin gemacht habe. 
 Es werden darauf wieder eine Anzahl Zeugen mündlich einvernommen. Am meisten Interesse er-
wecken die Aussagen des Konrad Z, Kaufmann in Paris, der in Paris eidlich einvernommen worden ist und 
nunmehr von dem Basler Gerichtshof seine damaligen Aussagen bestätigte. Wir verweisen auf den in der 
Anklageschrift unter 3. enthaltenen Passus. Der gegenwärtig in London weilende Hermann M. aus Basel 
hatte Z. anlässlich eines Besuches in Paris gebeten, mit Rücksicht auf den in Basel schwebenden Strafpro-
zess gegen Dr. Bindschedler sämtliche auf diesen Antipyrinhandel bezüglichen Papiere zu verbrennen. Z. 
hatte dies nicht gethan. Er nahm an, dass Antipyrin, das durch seine Vermittlung verkauft wurde, komme von 
Bindschedler in Basel. Zu verschiedenen Malen hierüber befragt, erklärte er, es sei dies seine Idee, ja seine 
Überzeugung. Auf Verlangen des Dr. Heinrich Ziegler händigte er ihm die betreffenden Papiere aus. Der 
Verteidiger, Dr. Paul Scherrer, unterliess denn auch nicht, darauf hinzuweisen, dass auch hier wieder der 
Einfluss des Dr. Heinrich Ziegler zu Tage trete. 
 Die sonstigen Zeugenaussagen, sowohl die mündlichen als die schriftlichen – es wurden Depositio-
nen verlesen, die in Paris, London, Brüssel, Turin vor den zustehenden Behörden gemacht worden waren – 
boten wenig Neues von Belang. Ein Zeuge verweigerte auch geradezu die Antwort auf eine an ihn gestellte 
Frage. 
 Etwas nach 12 Uhr wird die Vormittagssitzung aufgehoben. Die Verhandlungen ziehen sich in die 
Länge, so dass immer noch nicht mit Bestimmtheit zu sagen ist, wann das Urteil erfolgen wird. 
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Gerichtssaal. 
Bindschedler und Konsorten vor dem Basler Strafgericht. 

IV. 
(Sitzung vom 31. Januar). 

 
 In der Nachmittagssitzung kam u.a. der in der Anklageschrift sub 1 aufgeführte Anklagepunkt zu 
näherer Erörterung. Der Angeklagte Bindschedler soll vom 24. Juli 1895 bis 16. März 1898 dem Hause 
Darrasse frères et Landrin in Paris heimlich 7890 Kilos Antipyrin zu Preisen, die sich zwischen 72 ½ - 27 Fr. 
bewegten, geliefert und dafür 322,355 Fr. bezogen haben. Über diesen Verkehr enthalten die Bücher der 
Basler Chemischen Fabrik Bindschedler gar nichts. Der Zeuge Darrasse hat diesen Verkehr auch erst nach 
längerer Weigerung zugegeben. Die Anklage geht dahin, ein grosser Teil dieses Antipyrins sei durch den 
Angeklagten Bindschedler fabriziert worden. 
 Dr. Bindschedler bestreitet dies. Darrasse frères hätten sich für die Fabrikation von Antipyrin einrich-
ten wollen. Da nun die Konvention jederzeit auf drei Monate hätte gekündet werden können, habe er über-
legt, wie Darrasse frères von ihrem Vorhaben abgebracht werden könnten. Er erklärte, er werde versuchen, 
ihnen Antipyrin zum jeweiligen Tagespreise zu verschaffen. Er sei deshalb mit seinem Schwager, dem Anti-
pyrinfabrikanten Fèvre au Becq bei Versailles, übereingekommen, für Darrasse Antipyrin zu kaufen, soweit 
er, Fèvre, dasselbe nicht selbst fabrizieren könne. Fèvre sei für eine sehr grosse Fabrikation eingerichtet 
gewesen und es seien zu jener Zeit zudem grosse Mengen Antipyrin auf dem Platze Paris zu niederen Prei-
sen zu haben gewesen. Er, Bindschedler, hätte die Interessen der Konvention gewahrt, indem er Dar- 
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rasse von der Fabrikation von Antipyrin abhielt. Die ganze Konventionsgeschichte sei damals furchtbar 
wackelig gewesen. Er wäre schon lange gern aus der Konvention ausgeschieden, sei aber seinen Konven-
tionsverpflichtungen immer genau nachgekommen. Die Angeklagten Peter Leuthardt und Dr. Franz Meier 
erklären kurzweg, von einem Verkehr mit Darrasse in Paris nicht zu wissen. 
 Der Zeuge Fèvre in Versailles verhielt sich in seinen Aussagen sehr reserviert und man begreift, 
wenn man die betreffenden Depositionen vernimmt, welch‘ unendliche Mühe dem Untersuchungsrichter, 
Herrn Karl Häring, aus dieser weitschichtigen Untersuchung erwuchs. An vielen Orten musste wiederholt 
angesetzt werden, um nur einigermassen Aufschluss zu bekommen. So erklärte Fèvre, er müsse Alles ge-
heim halten, weil die Konkurrenz darauf ausgehe, Alles ausfindig zu machen. Er zeige deshalb keine Faktu-
ren, besitze auch keine Geschäftsbücher, sondern nur persönliche Notizen, die er nicht vorweisen wolle. 
Doch sei er im Falle, viel mehr Antipyrin zu liefern, als 7890 Kilos per Jahr. Dr. Bindschedler sprach sich auf 
Anfrage der Staatsanwaltschaft ebenfalls dahin aus, Fèvre hätte die betreffenden Dokumente mit Rücksicht 
auf verschiedene Umstände nicht vorweisen können. 
 Es wird hierauf mit der Verlesung von Zeugenaussagen fortgefahren und es wird auch noch ein frü-
herer Chemiker der Fabrik Bindschedler mündlich einvernommen. 
 Zum Schluss der Sitzung kommt namens der chemischen Experten (der Herren Dr. Kreis und H. 
Bichotte), der erstere, Kantonschemiker Dr. Kreis, zum Wort und zur Verlesung eines sehr umfangreichen 
Gutachtens über das Inventar der Chemischen Fabrik Bindschedler. Es bildete auch die Aufstellung eines 
solchen Inventars und die Verantwortung der damit zusammenhängenden Fragen eine sehr schwierige und 
äusserst zeitraubende Arbeit. An fertigem Antipyrin waren am 25. April 1898 vorhanden 4660 Kilos; aus Zwi-
schenprodukten kamen dazu 2522 Kilos, so dass sich ein Gesamtvorrat von 7128 Kilos Antipyrin ergäbe. 
Doch erlitten diese Angaben auch wieder gewisse Einschränkungen, so dass die von der Anklage 
gemachten Angaben bezüglich der Quantitäten Antipyrin, die von der Fabrik Bindschedler hergestellt worden 
sein sollen, als zu hoch erschienen. 
 Um halb 7 Uhr abends erfolgte Schluss der Sitzung. 
 
 

(Sitzung vom 1. Februar.) 
 
 Schon der vierte Verhandlungstag! Kein Wunder, dass die Verhandlungen auf alle die, welche dabei 
mitzuwirken aber derselben aus sonstigen Gründen zu folgen haben, nachgerade ermüdend einwirken. 
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 Die heutige Vormittagssitzung bot nur wenige interessante Momente. Zu Anfang derselben wurde 
ein früherer Chemiker L. einvernommen, der in der Sache selbst nichts von Belang vorbrachte, auf Befragen 
der Verteidigung aber Folgendes erklärt: Er habe indirekt erfahren, dass ein gewisser Thomas H. für eine 
Aussage in Freiburg eine Gratifikation von 1200 Fr. erhalten habe. Ferner habe derselbe von den Farbwer-
ken Höchst für seine Aussagen in Basel eine Gratifikation von 1500 Fr. bekommen. Das letztere wurde 
durch einen weiteren Zeugen, den ?? H., bestätigt. Der Präsident bemerkte hiezu, dass die Aussagen jenes 
Thomas H. für den vorliegenden Prozess nicht von Bedeutung seien und Rechtsanwalt Häuser erklärte, der 
betreffende Zeuge habe sich an die Farbwerke herangedrückt, er sei ein gehässiger Denunziant. Er habe 
den Farbwerken Höchst ferne gelegen, irgend einem Zeugen eine Prämie für eine gute Aussage zu ver-
sprechen, abgesehen von Dr. Henri Ziegler, der ja in dem Prozess eine besonderer Rolle spiele. 
 Aus dem Gutachten des Bücherexperten ging nichts Verdächtiges hervor. Wenn etwas Unregelmäs-
siges stattgefunden hätte, so müsste noch eine andere Buchhaltung bestanden haben. 
 Die Gutachten der chemischen Sachverständigen geben hierauf Anlass zu mehrstündigen Erörte-
rungen. Im Anschluss an die Zeugenaussagen des Dr. Jakob Schmid, Direktor der Gesellschaft für chemi-
sche Industrie, setzt es zwischen dem Präsidenten 
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und dem Angeklagten Dr. Bindschedler einen heftigen Zwischenfall ab. Dr. Bindschedler sprach sich dahin 
aus, dass der Zeuge in den der Besprechung unterliegenden Fragen nicht kompetent sei und dass die be-
treffenden Zahlen, da sie nicht aus den Büchern geschöpft wurden, erfunden worden seien. 
 Präsident Schär bemerkt hierauf zu Dr. Bindschedler mit erhobener Stimme: Das geht zu weit! Sie 
selbst haben Ihre Fabrikationsbücher vernichtet und verlangen von andern chemischen Fabriken, sie sollen 
ihre Fabrikationsbücher vorlegen. Das ist denn doch eine Unverschämtheit! (Bravorufe von einigen Zuhörern 
auf der Tribüne.) 
 Präsident Hübscher beantragt, es solle über diesen Punkt nun nicht mehr gesprochen werden. Das 
Gericht werde wissen, auf welche Gutachten es abzustellen habe. Es sei ja der Kantonschemiker als staat-
licher Sachverständiger bestellt worden. 
 Es gelangen darauf noch eine Anzahl neue Dokumente zur Verlesung und es werden die drei chemi-
schen Experten noch über verschiedene Punkte befragt. 
 Schluss der Vormittagssitzung etwas nach 12 Uhr. 
 Für die Nachmittagssitzung waren noch weitere Zeugen geladen. 
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Gerichtssaal. 
Bindschedler und Konsorten vor dem Basler Strafgericht. 

V. 
(Sitzung vom 1. Februar). 

 
 In der Nachmittagssitzung kommen noch verschiedene Aktenstücke zur Verlesung, u.a. ein Auszug 
aus dem Privatkontokorrent des Angeklagten Dr. Bindschedler mit seinen Bankiers. Es figurierten darin unter 
den Eingängen sehr bedeutende, in die Hunderttausende von Franken gehende Summen. Dr. Bindschedler 
weigert sich, über diese Punkte näheren Aufschluss zu geben, indem er bemerkt, es handle sich um Beiträ-
ge von Verwandten, Einkommen aus Privatgeschäften, Ergebnisse von Patenten und drgl. 
 Um halb 5 Uhr abends erfolgt Schluss der Untersuchung und es beginnt nunmehr das anderthalb-
stündige Paidoyer des Staatsanwaltes, Hrn. Dr. A. Müller. Er bemerkt, die Anklage, die er zu vertreten habe, 
basiere auf einem Vertrage, und verweist in dieser Beziehung auf die Anklageschrift, die in unserm ersten 
Artikel ausführlich wiedergeben worden ist und den Angeklagten Bindschedler des vollendeten Betrugs im 
Betrage von 158,726 Fr. und des versuchten Betrugs im Betrage von 47,023 Fr., die Angeklagten Peter 
Leuthardt und Franz Meier der Gehilfenschaft zum vollendeten und versuchten Betrug beschuldigt. Der 
Staatsanwalt weist darauf hin, es sei nicht leicht gewesen Material zu beschaffen, um einen Beweis zu er-
bringen. Er glaube indessen, dass dieser Beweis erbracht worden sei. Anfangs hätten nur einige Zeugen-
aussagen und Behauptungen vorgelegen, die zu einem Vorgehen nicht berechtigten. Später habe sich die 
Angelegenheit in einem andern Lichte dargestellt. Der Staatsanwalt durchgeht nun die vielen Zeugenaus-
sagen in ihren wesentlichen Punkten. Aus den Aussagen des Hrn. Häusser aus Frankfurt a. M., Rechtsan-
walt und Prokurist der Farbwerke Höchst, habe man ersehen, dass in der ganzen chemischen Geschäftswelt 
schon lange die Wahrnehmung gemacht worden sei, dass ein Mitglied der Konvention die Verpflichtungen 
gegenüber derselben nicht  beachte. Es sei Dr. Bindschedler daran gelegen gewesen, aus dieser Konven-
tion und den Verträgen herauszukommen. Auffallend erscheine, dass in einem Vertrage festgestellt werden 
sollte, dass bezüglich aller früheren Verträge kein Recht zur Klage mehr bestehe. Die 
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Verträge seien eher dahin aufzufassen, als habe der Angeklagte einen Grund gehabt, die früheren Verpflich-
tungen zu lösen und sich denselben zu entziehen. Der Zeugenaussage des Dr. Henry Ziegler in Zürich, die 
ausserordentlich angefochten worden sei, müsse gleichwohl eine nicht zu unterschätzende Bedeutung bei-
gemessen werden. Seine Aussagen gehen dahin, es sei im Geschäft Bindschedler viel mehr Antipyrin ver-
trieben worden, als dem Vertrauensmann angegeben worden sei. 
 Die Staatsanwaltschaft erörtert sodann die in der Anklage im Einzelnen aufgeführten Punkte und 
spricht sich einsätzlich über die Angelegenheit Darrasse frères und Landrin in Paris aus, die in unsern Be-
richten wiederholt erwähnt worden ist. Es wird Dr. Bindschedler vorgeworfen, er hätte jenem Hause heimlich 
7890 Kilos Antipyrin zu Preisen, welche sich zwischen 72.50 bis 27 Fr. bewegten, geliefert und dafür 422 
355 Fr. bezogen. Ein grosser Teil dieses Antipyrins sei durch ihn fabriziert worden. Der Staatsanwalt er-
wähnt, Dr. Bindschedler habe anfangs keine Auskunft über seinen Antipyrinverkehr gegeben und nichts da-
von gesagt, dass er mit Darrasse frères in Bezug auf Antipyrin in Verkehr getreten sei. Er erkläre, es sei 
dieses Antipyrin ausschliesslich von seinem Schwager Fèvre in Paris hergestellt und an Darrasse verkauft 
worden. Der Umstand, dass eine Verheimlichung eingetreten, sei geeignet, diese Einrede als unstichhaltig 
hinzustellen. Dr. Bindschedler erkläre, er könne für diese Verkäufe nicht verantwortlich gemacht werden, er 
habe diese Aufträge seinem Schwager Fèvre aufgegeben und dieser habe sie alsdann ausgeführt. Nun sei 
aber festgestellt, dass die Verkäufe an Darrasse zum Teil schon 1895 vor sich gingen, während Fèvre erst 
im Sommer 1896 im Stande gewesen wäre, selbst Antipyrin zu fabrizieren und auf den Markt zu bringen. Es 
sei also nicht anzunehmen, dass Fèvre ein so bedeutendes Quantum hätte fabrizieren können, zumal er 
auch an eine andere Firma bedeutende Quantitäten abgegeben habe. Nun behaupte Dr. Bindschedler, 
Fèvre habe sich auch Antipyrin von Händlern verschaffen können, die dasselbe massenhaft auf den Markt 
gebracht hätten. Fèvre habe nachträglich ungefähr dieselben Aussagen gemacht, nachdem er zuerst jede 
Auskunft verweigert und erklärt hatte, er sei nicht verpflichtet, über sein Geschäftsgebahren Auskunft zu 
erteilen. Er habe sich nicht dazu verstehen können zu fragen, woher er denn das von ihm nicht fabrizierte 
Antipyrin bezog. Fèvre habe sich sagen müssen, dass er durch die Angabe von Lieferanten die ganze Ange-
legenheit in ein anderes Licht gestellt hätte, habe aber keinen Fabrikanten genannt. Aus all‘ diesen Umstän-
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den sei zu schliessen, dass von Seiten des Angeklagten Bindschedler Antipyrin nach Paris geliefert und 
dass von diesen Lieferungen dem Vertrauensmann der Konvention keine Mitteilung gemacht worden sei. 
 Auch die Anklagepunkte betreffend Lieferungen an Bruno Raabe in Wien, ferner von Paris aus nach 
Belgien, wobei der gegenwärtig in London weilende Hermann Müller aus Basel und der als Zeuge vom Ge-
richtshof einvernommene Konrad Laufer in Paris eine Rolle spielen, und endlich die Lieferungen an Giusep-
pe Maina in Turin werden von der Staatsanwaltschaft des Nähern besprochen. 
 Zieht man alle diese Zeugenaussagen und Verdachtsmomente, die zugestandenen Thatsachen und 
die Spekulationen, diesen ganzen Verkehr in Betracht – fährt der Staatsanwalt fort – so kann man sich der 
Überzeugung nicht erwehren, dass sich der Angeklagte Bindschedler in der in der Anklageschrift erwähnten 
Weise vergangen hat. Wenn das Gericht die Beweise für genügend erachte, so liege gegenüber Dr. Bind-
schedler der Thatbestand des vollendeten und versuchten Betruges vor. Man hätte es alsdann mit einem 
Delikt zu thun, das einen intensiven verbrecherischen Charakter trage, weshalb eventuell eine Zuchthaus-
strafe von zwei Jahren ausgesprochen werden solle. Eventuell müssten auch die beiden Mitangeklagten 
schuldig erklärt werden, im Falle der Schuldigsprechung sollen sie zu je sechs Monaten Gefängnis verurteilt 
werden. Im Weiteren sei der Zivilpartei der Betrag von 158,726 Franken zuzusprechen. 
 Um 6 Uhr abends ist das Plaidoyer des Staatsanwaltes zu Ende und es erfolgt Schluss der Sitzung. 
 

(Sitzung vom 2. Februar.) 
 In der heutigen Sitzung begründet zunächst Dr. Gysin von Liestal in einem 5/4-stündigen Plaidoyer 
die Zivilforderung an Hand der Verträge der Konvention. Über die strafrechtliche Seite der Frage habe er 
sich nicht auszusprechen, dass aber das Verhalten des Angeklagten Bindschedler civilrechtlich einen Betrug 
in sich schliesse, das scheine ihm vollständig nachgewiesen zu sein. 
 Um 9 ½ Uhr beginnt das Plaidoyer des Verteidigers der drei Angeklagten, Dr. Paul Scherrer. Er be-
antragt in erster Linie, die Zivilfrage für den Fall, dass wider Erwarten eine Verurteilung erfolgen sollte, auf 
den Zivilweg zu verweisen. Es sei nicht möglich, die komplizierte civilrechtliche Frage neben der sehr kom-
plizierten Schuldfrage gleichzeitig zu entscheiden. Eventuell könnte es sich nicht um 158,000 Fr., sondern 
nur um 76,000 Fr. handeln. Die Anklage gegen Peter Leuthardt und Dr. Franz Meier bezeichnet der Vertei-
diger als ganz und gar haltlos. Dann geht er zur Verhandlung der Hauptfrage über und bittet das Gericht, für 
seine Ausführungen, die länger in Anspruch nehmen werden, um Geduld und Nachsicht. Es handle sich um 
die Frage, ob ein Mann, der für die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt Basel auf dem Gebiete der chemi-
schen Industrie durch seine Thätigkeit und seine Energie sehr grosse Dienste geleistet habe, der Hunderten 
und Tausenden von Familien Brot und Verdienst gegeben habe, der so manchen jungen Männern, Kaufleu-
ten und Chemikern, zu glänzenden Stellungen verholfen habe, ob ein Mann, der bis anhin, abgesehen von 
dem Hass seiner Konkurrenten, eine angesehene und geachtete öffentliche und sociale Stellung eingenom-
men habe, ob dieser Mann nicht nur ökonomisch schwer geschädigt, sondern gesellschaftlich und moralisch 
ruiniert werden solle. Man stehe auch insofern vor einem ganz ausserordentlichen Falle, als die Untersu-
chung während mehr als 1 ½ Jahren pendent war und zwar unter ganz besonderen Verhältnissen. Wir ha-
ben eine viertägige Verhandlung hinter uns, an der sich die breite Öffentlichkeit beteiligte. Diese Umstände 
erheischen eine eingehende Erörterung aller derjenigen Momente, welche in der Untersuchung gegenüber 
dem Angekl. Bindschedler zu Tage gefördert worden sind. Der Verteidiger appelliert nicht an das Mitleidsge-
fühl der Richter, sondern an das Recht und die Ver- 
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urteilslosigkeit. Während des Ganges der Untersuchung seien eine Reihe tendenziöser Artikel in der „Frankf. 
Ztg.“ erschienen, die zwar von den Basler Blätter nicht abgedruckt, aber von der sonstigen Schweizerpresse 
weiter verbreitet worden seien. Der Verteidiger erinnert sodann an die Aussagen des Rechtsanwalts 
Häusser, wonach von Seite der Konkurrenz wiederholt auf Einreichung der Klage gedrungen worden sei. Er 
erwähnt noch, dass ein hiesiges Haus einem früheren Angestellten des Bindschedlerschen Geschäftes 
50,000 Fr. offeriert habe für den Fall, dass er Beweise herbeischaffe, um gegen Dr. Bindschedler vorgehen 
zu können. Die Agitation gegen Dr. Bindschedler sei so weit gegangen, dass sein Kredit vollständig unter-
graben und er genötigt worden sei, sein Geschäft an eine Aktiengesellschaft abzutreten. Das Gericht möge 
sich auch über die gewaltigen Vorurteile, die gegenüber Dr. Bindschedler bestehen und zum grossen Teil 
gemacht worden seien, erheben. Wer wollte leugnen, dass in den mehrtägigen Verhandlungen Verdachts-
momente zu Tage getreten sind? Wie wäre das aber anders möglich angesichts des Apparates und der Mit-
tel, die dabei in Bewegung gesetzt worden sind! Bei Anhörung des Plaidoyers der Staatsanwaltschaft habe 
sich die Verteidigung des Eindrucks nicht erwehren können, dass es ihr mit ihren Anträgen nicht ernst ge-
wesen sei. 
 Die Verteidigung geht sodann über zur Besprechung der Anklageschrift und führt zunächst aus, es 
seien in derselben die Begriffe  v e r k a u f e n  und  l i e f e r n  verwechselt worden. Die Anklage basiere 
auf der von den Höchster Farbwerken gestellten Strafanzeige. Das Gericht stehe nun aber nicht vor der Fra-
ge, ob Dr. Bindschedler einen Vertrag verletzt, sondern ob er sich des Betrugs schuldig gemacht habe. Für 
diese Behauptung sei kein Beweis erbracht worden. Der Verteidiger geht sodann über zur Besprechung der 
einzelnen Anklagepunkte und erörtert eingehend den Fall Darrasse in Paris. Darrasse habe bei Bindschedler 
Antipyrin bestellt und es sei ihm auch geliefert worden. Es sei jedoch nicht festgestellt, dass Bindschedler 
der Fabrikant dieses Antipyrins gewesen. Bindschedler behaupte, es sei durch seinen Schwager Fèvre in 
Paris geliefert worden. Bindschedler sei also nur der Vermittler gewesen. Auf den ersten Blick möge das ver-
dächtig erscheinen, allein der Angeklagte habe dieses Verhältnis in einer Art und Weise erklärt, die ganz 
plausibel erscheine. Er habe unter allen Umständen verhindern wollen, dass sich Darrasse für die Antipyrin-
produktion einrichte. Es seien zu jener Zeit neue Antipyrinfabrikanten wie Pilze aus dem Boden geschossen. 
 Der Verteidiger weist sodann darauf hin, es seien im vorliegenden Prozesse der Zoll, die Eisenbah-
nen, die Spediteure, die Fakturen und Geschäftsbücher, verschiedene Experten, kurz, es sei Alles zu Rate 
gezogen worden, was dazu hätte dienen können, verdächtige Operationen an den Tag zu bringen. Man ha-
be auf das Nichtmehrvorhandensein der Fabrikationsbüchlein grosses Gewicht gelegt und mit der Verbrei-
tung dieser Nachricht einen Coup gespielt. Denn es braucht nur bekannt zu werden, dass ein Geschäfts-
mann seine Bücher beseitigt hat, so kommt leicht der Verdacht auf, es müsse schon etwas faul sein. Bezüg-
lich des Wertes dieser Büchlein stehe man vor einem gewaltigen Irrtum. Sie geben keinen Aufschluss über 
die fabrizierten Mengen Antipyrin und es sei nichts Auffallendes, wenn solche Büchlein nach erfolgtem Ge-
brauch vernichtet werden, um so mehr, wenn es sich um Fabrikate handle, deren Erstellung geheim gehal-
ten werden müsse. Diese Büchlein sind in den Händen des Chemikers das reinste Rezept, bilden also eine 
konstante Gefahr, dass Unberufene Kenntnis davon erlangen und zu Konkurrenzzwecken verwenden. Das 
sind die Gründe, welche Dr. Bindschedler veranlasst haben, diese Notizbüchlein jeweilen zu vernichten. Der 
Verteidiger bespricht sodann auch die übrigen Anklagepunkte, gelangt aber mit seinen Ausführungen in der 
Vormittagssitzung nicht zu Ende. 
 Nachdem der Verteidiger bis 12 Uhr, also beinahe 3 Stunden, gesprochen, wird die Sitzung auf-
gehoben. In der Nachmittagssitzung, die um 3 Uhr beginnt, fährt zunächst die Verteidigung mit dem 
Plaidoyer fort. 
 Das Urteil ist erst spät in der Nacht oder im Laufe des Samstags zu gewärtigen. 
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Gerichtssaal. 
Bindschedler und Konsorten vor dem Basler Strafgericht. 

VI. 
(Sitzung vom 2. Februar). 

 
 In der Nachmittagssitzung fährt bei dichtbesetzter Tribüne der Verteidiger, Dr. Paul Scherrer, mit sei-
nem Plaidoyer fort, indem er verschiedene Zeugenaussagen einer nähern Betrachtung unterzieht. Es sei da-
bei eine Korruption zu Tage getreten, über die man entrüstet sein müsse. Wenn das Gericht solche Zeugen-
aussagen gehörig würdige, so könne es zu keinem andern Schlusse kommen, als den Angeklagten Bind-
schedler freizusprechen. Der Verteidiger besprach sodann noch die Syndikatsverträge in rechtlicher Bezie-
hung. Der Vertrag hatte den Zweck, die Produktion von Antipyrin auf ein gewisses Quantum zu beschränken 
und den Verkaufspreis bei einem Entstehungspreis von 10 bis 20 Fr. auf 90 hinaufzuschrauben und auf die-
ser Höhe zu erhalten. Es sollte also damit ein 4 ½ facher Erlös erzielt werden. Wenn man bedenke, dass 
Antipyrin eines der populärsten Arzneimittel ist, so müsse man sagen, dass der ganze Vertrag auf eine wu-
cherische Ausbeutung des Publikums hinauslaufe. Die Parteien haben Verletzungen des Vertrages selbst 
mit unvernünftigen Konventionalstrafen belegt. Es handle sich mithin um einen unsittlichen Vertrag, solche 
Verträge seien null und nichtig und es entstehen aus ihnen weder Rechte noch Pflichten. Wenn etwas unter 
Strafe gestellt werden sollte, so wäre es das Syndikat, einschliesslich des Angeklagten Bindschedler, na-
mentlich aber auch der Höchster Farbwerke, die das grösste Interesse an der ganzen Sache hatten. Solche 
Verträge sollten keinen rechtlichen Schutz geniessen. Sollen nun die Strafgerichte dazu da sein, Ansprüche 
zu schützen, die civilrechtlich nicht zu schützen sind? Jedenfalls gehören derartige Händel nicht vor das 
Strafgericht, sondern vor das Civilgericht. 
 Um 4 Uhr ist das Plaidoyer des Verteidigers zu Ende. Dr. Bindschedler selbst fügt nur einige wenige 
Bemerkungen bei. Er erklärt nochmals, dass er in Bezug auf die Vermittlerrolle zwischen Fèvre u. Darrasse 
keinen Augenblick geglaubt habe etwas Unrichtiges zu begehen. Es wäre ihm etwas Leichtes gewesen zu 
bewirken, dass sein Name in der ganzen Angelegenheit nicht figuriert hätte. Er habe die Konvention nicht 
geschädigt. Bindschedler schliesst mit folgenden Worten: „Ich erkläre mich in allen Punkten der Anklage für 
nicht schuldig und erwarte mit Zuversicht und Vertrauen Ihr Urteil.“ 
 Peter Leuthardt und Franz Meier verzichten auf das Wort. 
 Der Staatsanwalt, Dr. A. Müller, tritt einzelnen Ausführungen des Verteidigers in energischer Weise 
entgegen und hebt nochmals einige Hauptmomente hervor, auf die sich die Anklage stützt. Der Angeklagte 
Bindschedler habe das Recht verwirkt, den Betrag einen unmoralischen zu nennen. Es sei zu weit gegan-
gen, diese Verträge als wucherisch zu bezeichnen. Es liegen Indizien vor, die den öffentlichen Ankläger ha-
ben bestimmen müssen, eine Anklage zu stellen. 
 Nach einigen wenigen Bemerkungen des Verteidigers werden die Verhandlungen geschlossen. Um 
4 ¾ Uhr zieht sich das Gericht zur Urteilsberatung zurück. 
 

Das Urteil. 
 Um 7 ¼ Uhr abends, also nach 2 ½ stündiger Beratung, verkündet Präsident Schär in Anwesenheit 
einer grossen, gespannt lauschenden Zuhörerschaft das Urteil. Das Gericht nahm an, dass die Bestimmun-
gen des Vertrages, der die Mitglieder der Konvention verpflichtet, für den Verkauf von Antipyrin einen Mini-
malpreis von 90 Fr. per Kilo zu beobachten, sich nicht nur auf selbst erzeugte, sondern auch auf solches 
Antipyrin beziehen, das von anderer Seite beigebracht werde. In der Verheimlichung der Verkäufe an 
Darrasse frères und Landrin in Paris liege etwas Widerrechtliches. Bindschedler wäre verpflichtet gewesen, 
von diesen Geschäften der Konvention Mitteilung zu machen und hätte keinen Anspruch auf Auszahlungen 
gehabt. Das Gericht nahm als erwiesen an, dass ein grosser Teil der Lieferungen an Darrasse frères in Paris 
aus der Fabrik Bindschedler stammen und die Sendungen an Raabe in Wien, die Sendungen nach Brüssel 
durch Vermittlung des Kronrad Zanker und die Sendungen nach Italien ebenfalls aus der Bindschedlerischen 
Fabrik gekommen seien. Der Angeklagte Bindschedler habe deshalb in widerrechtlicher Weise den Betrag 
von 158,726 Fr. erhoben und es bilden auch die 47,023 Fr. eine widerrechtliche Forderung, die sich auf 
diese Verheimlichung gründe. Der Angeklagte Bindschedler habe sich also des Betrugs und des 
Betrugsversuchs in hohen Beträgen schuldig gemacht. Bei der Strafausmessung seien indessen auch der 
bisherige gute Leumund des Angeklagten und die Umstände zu berücksichtigen, dass ihm durch die 
Konvention die Kündigung des Vertrages zwar nicht verweigert, aber doch erschwert worden sei. Auch die 
übrigen Verhältnisse bezüglich der Konvention rechtfertigen eine mildere Strafe. Aus all diesen Gründen 
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habe das Gericht von einer Zuchthausstrafe abgesehen und den Angeklagten  B i n d s c h e d l e r  zu  a n 
d e r t h a l b  J a h r e n  G e f ä n g n i s, ferner zur Bezahlung von 4/5 der Kosten verurteilt. Den 
Angeklagten Peter Leuthardt und Dr. Franz Meier seien keine strafbaren Handlungen nachgewiesen; sie 
wurden deshalb freigesprochen. Franz Meier habe sich immerhin in verdächtiger Weise an der Fabrikaton 
und am Vertreib von Antipyrin beteiligt. Er hat deshalb ein Fünftel der Kosten zu tragen. Die Urteilsgebühr 
wurde auf 200 Fr. festgesetzt. Die Civilfrage wurde auf den Civilweg verwiesen. Das Gericht erachtete die 
bisherige Kaution, die aus Aktien im Betrage von 150,000 Fr. bestand, für ungenügend und verlangte eine 
weitere Kaution von 50,000 Fr., die durch den Verteidiger geleistet wurde. Dr. Bindschedler bleibt also auf 
freiem Fuss. 
 Der Verteidiger meldete sofort den Rekurs gegen 
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dieses Urteil an, so dass sich voraussichtlich auch das Appellationsgericht mit dem Prozess zu beschäftigen 
haben wird. 
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Gerichtssaal. 
Der Fall Bindschedler vor dem Basler Appellationsgericht. 

I. 
(Sitzung vom 9. Juli). 

 
Am Montag, den 9. Juli gelangte vor dem Basler Appellationsgericht der Rekurs des Dr. R. Bindschedler ge-
gen das Urteil des Strafgerichts vom 2. Februar 1900 zur Verhandlung. Die Hauptverhandlung hatte 5 Tage 
in Anspruch genommen und mit der Verurteilung des Appellanten zu 1 ½ Jahren Gefängnis geendet. Die 
Verurteilung erfolgte wegen fortgesetzten vollendeten Betrugs im Gesamtbetrag von 158,726 Fr. 55 Cts. und 
wegen versuchten Betrugs im Betrage von 47,023 Fr. 70 Cts. 
 Es handelte sich, wie sich unsere Leser erinnern werden, um eine Klage der Aktiengesellschaft 
Farbwerke Höchst und es kamen dabei in Betracht verschiedene Verträge, deren Zweck darin bestand, die 
Minimalverkaufspreise für Antipyrin unter Androhung hoher Konventionalstrafen festzusetzen. Der Minimal-
preis betrug 90 Fr. per Kilo. Den Firmen der „Konvention“ wurde dabei ein gewisses Absatzquantum seitens 
der Farbwerke Höchst garantiert. Der Anteil der „Basler chemischen Fabrik Bindschedler“ an diesem Garan-
tiequantum betrug 43 Prozent. Wurde dieses Garantiequantum von den Firmen der „Konvention“ überschrit-
ten, d.h. konnten sie mehr absetzen, so waren sie verpflichtet, das dem Mehrverkauf entsprechende Quan-
tum zum vollen Preise von 90 Fr. per Kilo von den Farbwerken Höchst zurückzunehmen. Dagegen mussten 
letztere der „Konvention“ für jedes weniger verkaufte Kilo Antipyrin eine Vergütung von 50 Fr. per Kilo ent-
richten. Die Abrechnungen zwischen den Kontrahenten erfolgten dadurch, dass die Mitglieder der „Konven-
tion“ dem als Vertrauensmann bestellten Landrat Simons in Düsseldorf ihre verkauften Quanta angaben, 
worauf derselbe die für Minderverkauf zu leistenden Entschädigungen berechnete, die dann von den Farb-
werken Höchst ausbezahlt wurden. Dr. Bindschedler forderte für angeblich zu wenig verkauftes Antipyrin 
158,726 Fr. 55 Cts., die ihm von den Farbwerken Höchst unter der Annahme der Richtigkeit seiner Ver-
kaufsabrechnungen ausbezahlt wurden. Dr. Bindschedler forderte ferner für angeblich zu wenig verkauftes 
Antipyrin 47,023 Fr. 70 Cts., deren Zahlung indessen von den Farbwerken Höchst verweigert wurde. Es wur-
de von ihnen dargethan, Bindschedler habe nicht nur die seiner Fabrik zukommenden Garantiequanta fabri-
ziert und verkauft, sondern noch bedeutend mehr; er habe daher nicht nur seinen Anspruch auf Entschädi-
gung seitens der Farbwerke Höchst gehabt, sondern hätte die über das garantierte Quantum hinausgehen-
den Quantitäten Antipyrin von den Farbwerken zu 90 Fr. per Kilo beziehen müssen. 
 In Betracht fielen namentlich Lieferungen von Antipyrin an die Firma Darrasse frères et Landrin in 
Paris. Das Strafgericht spricht sich in dieser Beziehung dahin aus, Bindschedler habe vorsätzlich die Lie-
ferung an Darrasse verheimlicht, und falsche Ablieferungsaufstellungen an Simons eingereicht, in der Ab-
sicht, Höchst durch diese falschen Angaben zur Auszahlung der hohen Vergütungen für Minderlieferung zu 
bestimmen. Der von Bindschedler erreichte Vermögensvorteil ist ein rechtswidriger gewesen, da Bindsched-
ler keinen Anspruch auf die mehrfach erwähnten Summen gehabt habe. Da für jede Rechnungsperiode die 
an Darrasse gelieferten Mengen Antipyrin die angeblichen Minderlieferungen Bindschedlers übersteigen, so 
sie allein schon durch die Verheimlichung dieser Lieferungen der rechtswidrige Vermögensvorteil erlangt, 
respektive zu erlangen versucht worden. Es sei somit sowohl Betrug als Betrugsversuch nachgewiesen. 
 Bei der Strafausmessung zog das Strafgericht u.a. mildernd in Betracht die in der chemischen Fabri-
kationsbranche zum Teil eingerissenen Geschäftsgebräuche, sowie den Umstand, dass dem Angeklagten 
Bindschedler die Kündigung der Konvention wiederholt erschwert wurde. Andererseits wurde auf den hohen 
Betrag des rechtswidrig erlangten, respektive angestrebten Vermögensvorteils 
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und die fortgesetzte Begehung der verbrecherischen Handlungen Rücksicht genommen. Die Entschä-
digungsforderung wurde auf den Zivilweg verwiesen. 
 Dr. Bindschedler wurde gegen Kaution von 200,000 Fr. auf freiem Fuss belassen. 
 
 Von morgens 8 Uhr bis nachmittags gegen 3 Uhr, als beinahe 6 Stunden, dauerte das Plaidoyer des 
Verteidigers, Hrn. Dr. Paul Scherrer. Es erscheint dies erklärlich, wenn man bedenkt, dass das Urteil des 
Strafgerichts nicht weniger als 63 Druckseiten umfasst. Die Verteidigung durchging Punkt für Punkt das Ur-
teil und suchte darzuthun, dass das Strafgericht von unrichtigen Auffassungen ausgegangen und zu fal-
schen Schlüssen gelangt sei. Das Strafgericht habe Schlussfolgerungen aus Umständen gezogen, die nicht 
feststehen oder nachgewiesenermassen falsch seine; zur Beweisführung sei eine Reihe von Momenten her-
beigezogen worden, die weder für sich, noch im Zusammenhang einen Schluss darauf gestatten, dass die 
fraglichen Lieferungen von Antipyrin aus der Bindschedler’schen Fabrik stammen. Man könne darüber strei-
ten, ob hinsichtlich einzelner Bestimmungen der Verträge Zuwiderhandlungen vorliegen, im gegenwärtigen 
Prozesse handle es sich indessen nur darum, zu untersuchen, ob man es mit Betrug, respektive Betrugsver-
such zu thun habe oder nicht. Nach dieser Richtung sei nun aber kein Beweis geleistet; aus dem Aktenma-
terial ergeben sich eine Menge von Momenten, die den Angeklagten weit mehr entlasten als belasten. Diese 
Verdachtsmomente zerrinnen bei näherer Prüfung in ein nichts, zu berücksichtigen seien die Verhältnisse 
der chemischen Industrie im Allgemeinen und der Umstand, dass die Zeugen zum Teil beeinflusst worden 
seien. Die sehr einlässlichen Ausführungen des Verteidigers gingen dahin, es sei der Beweis für die Schuld 
des Angeklagten nicht geleistet, das erstinstanzliche Urteil sei deshalb aufzuheben. 
 Die Verhandlungen wurden nachmittags um 4 Uhr mit dem Plaidoyer der Staatsanwaltschaft fortge-
setzt. 
 Das Urteil erfolgt voraussichtlich erst in später Abendstunde. 
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Gerichtssaal. 
Der Fall Bindschedler vor dem Basler Appellationsgericht. 

II. 
(Sitzung vom 9. Juli). 

 
 Von den neun Mitgliedern des Appellationsgerichts sassen im Fall Bindschedler nur fünf, nämlich die 
HH. Prof. Andreas Häusler, Präsident, Dr. Karl Burckhardt-Burckhardt, Statthalter, Dr. J. J. Oberer, Prof. F. 
Kleiner und Prof. Karl Wieland. 
 Die Nachmittagssitzung begann um 3 ¼ Uhr und nahm 2 ¼ Stunden in Anspruch. Der erste Staats-
anwalt, Herr Dr. A. Müller, verwies in seinem etwa dreiviertelstündigen Plaidoyer auf das sehr ausführliche 
Urteil des Strafgerichts, hob einige wesentliche Punkte aus demselben heraus und gelangte zu dem Schlus-
se, es sei das erstinstanzliche Urteil zu bestätigen. 
 Der Verteidiger, Hr. Dr. Paul Scherrer, trat einigen Ausführungen der Staatsanwaltschaft entgegen 
und diese beharrte ihrerseits auf ihrem Standpunkte. 
 Dr. Bindschedler selbst verzichtete auf das Wort und gab nur auf eine aus der Mitte des Gerichtes 
an ihn gerichtete Frage Antwort. 
 Um 4 ¾ Uhr wurde Schluss der Verhandlungen erklärt. 
 Nach fünfviertelstündiger geheimer Beratung verkündete der Gerichtsschreiber um 6 Uhr abends fol-
gendes Urteil: Es wird der Angeklagte Bindschedler, Motivierung vorbehalten, des fortgesetzten vollendeten 
und versuchten Betruges in einem 300 Fr. weit übersteigenden Betrage schuldig erklärt und zu anderthalb 
Jahren Gefängnis verurteilt. Der erstinstanzliche Kostenentscheid wird bestätigt. Der Appellant trägt eine 
zweitinstanzliche Urteilsgebühr von 100 Fr. 
 Das erstinstanzliche Urteil wird also nur in Bezug auf die Motivierung eine Änderung resp. Ergän-
zung erfahren, in Bezug auf die Strafe hat sich das Appellationsgericht dem Strafgericht angeschlossen. 
 Das Appellationsgericht verfügte ferner die sofortige Verhaftung des Appellanten; er wurde durch ei-
nen Polizeimann in Civil nach dem Lohnhof geleitet. 
 Der Urteilspruch und besonders der Beschluss auf sofortige Inhaftsetzung machten einen erschüt-
ternden Eindruck auf den Angeklagten. 
 


